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Az. 3760/0229  
Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, zur Stärkung der 
Gläubigerrechte und zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen (2. Stufe der Reform des Insolvenzrechts)  
- Stellungnahme des Anwaltsverbandes Baden-Württemberg -  
 

 

Sehr geehrter Herr Ehmann, 
sehr geehrter Herr Dr. Haas, 
 

für Ihr Schreiben vom 23. Januar 2012 nebst Anlagen danken wir Ihnen. Der Anwaltsverband Baden-Württemberg 

e. V. ist der freiwillige Zusammenschluss der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Land Baden-Württemberg. 

Er repräsentiert rund 9.000 Kolleginnen und Kollegen und vertritt als größte Anwaltsorganisation die Interessen der 

Anwaltschaft in unserem Bundesland und – in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverein (DAV) – auch auf 

nationaler und internationaler Ebene.  

 

Die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbe-

freiungsverfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen nehmen wir nach 

Beteiligung unserer 25 örtlichen Mitgliedsvereine gern wahr.  

 

1. Allgemeine Bewertung  

Mit der sog. der ersten Stufe zur Reform des Insolvenzrechts (als ESUG in 2011 bereits verabschiedet) 

sollten die Eigenverwaltung von insolventen Unternehmen gestärkt, das Planverfahren vereinfacht und die 

Rechtsmittel der Gläubiger moderat beschränkt werden. In der jetzigen zweiten Stufe geht es um die Ver-
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braucherinsolvenzen. Die gütliche Einigung soll gestärkt werden. Ansatz könnte hier die Stärkung des 

vorgerichtlichen Einigungsversuchs sein. Es soll auch die Möglichkeit geben, die Zustimmung zur Eini-

gung notfalls durch eine Entscheidung des Gerichts zu ersetzen. Außerdem soll die Zeit zur Erteilung der 

Restschuldbefreiung von sechs auf drei Jahre sinken. Als dritte Stufe sollen die Regeln der Konzerninsol-

venzen geändert werden. In dieser Stufe sind auch die Regelung des Anforderungsprofils von Insolvenz-

verwaltern und Bestimmungen zur Auswahl von Insolvenzverwaltern vorgesehen.  

 

Das jetzige geplante Änderungsvorhaben, insbesondere die Beibehaltung der Verfahrenseröffnung sowie 

der Stundung der Verfahrenskosten bei natürlichen Personen, werden positiv gesehen.  

 

Das Institut der zum 1. Januar 1999 eingeführten Restschuldbefreiung wird vom Anwaltsverband grund-

sätzlich positiv bewertet. Wir begrüßen das Änderungsvorhaben einer Verkürzung des Restschuldbefrei-

ungsverfahrens und einer Stärkung der Gläubigerrechte und unterstützen die Beibehaltung der Verfah-

renseröffnung sowie der Stundung der Verfahrenskosten in den Verfahren der natürlichen Personen. 

 

Mit Blick auf die Verkürzungsmöglichkeit für das Verfahren von sechs auf drei Jahre gem. Koalitionsver-

trag vom Herbst 2009 (Rz. 841/842) und dem jetzt geplanten § 300 InsO – neu weisen wir jedoch darauf 

hin, dass im Rahmen der Reformen des Verfahrens der natürlichen Personen eher andere Fragestellun-

gen im Vordergrund stehen sollten. Bei der jetzigen Ausgestaltung, der zufolge die Verfahrenskosten be-

glichen und 25% der Verbindlichkeiten des Schuldners getilgt sein müssten, damit er von der Verkürzung 

auf fünf bzw. drei Jahre profitieren kann, ist damit zu rechnen, dass diese Regelung in der Praxis so gut 

wie nie anzuwenden sein wird. Die bisherigen umfangreichen Erfahrungen in diesem Bereich, bei dem es 

sich um ein Massengeschäft handelt, zeigen, dass kaum ein Schuldner – auch im vergleichsweise reichen 

Baden-Württemberg - in der Lage ist, diese Schwellen zu erreichen.  

 

Eine Verkürzung der Laufzeiten sollte deswegen eher dadurch erreicht werden, dass die Vorschriften über 

das Insolvenzplanverfahren auch im Verbraucherinsolvenzverfahren gelten. In einem Planverfahren könn-

ten individuelle Lösungen mit Zustimmung der Gläubiger gefunden werden, die nicht von einer starren 

Quote abhängig sind. Hierin würden wir auch eine Stärkung der Gläubigerrechte sehen. Es sollte in die 

Entscheidungsgewalt der Gläubiger fallen, ob der Schuldner mit einer verkürzten Laufzeit eine zweite 

Chance erhält. Dies sollte jedenfalls dann gelten, wenn es um eine Verkürzung auf drei Jahre geht. Ohne 

Zustimmung der Gläubiger sollte eine allgemeine Verkürzung auf fünf Jahre erfolgen, mit der Option auf 

vier Jahre verkürzen zu können, wenn der Schuldner die Verfahrenskosten aufbringt.  

 

Die Verfahrenskostenstundung gem. §§ 4a ff. InsO soll beibehalten werden, um die Durchführung des 

Verfahrens für alle Betroffenen zu ermöglichen.  
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Die formelle Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auch in der Verbraucherinsolvenz wird als erforderlich 

angesehen, da eine deutliche Zäsur für notwendig gehalten wird. Dies bedeutet nicht, dass nicht gleich-

zeitig Vereinfachungen im eröffneten Verfahren möglich sind. Beispielsweise kann daran gedacht werden, 

Forderungsanmeldungen nur durchzuführen, wenn die Gläubiger auch tatsächlich mit Auszahlungen 

rechnen können.  

 

Soziale und anwaltliche Schuldnerberatung ist nach Ansicht des Anwaltsverbandes wichtig und unver-

zichtbar. Eine stärkere finanzielle Förderung der sozialen Schuldnerberatung ist unerlässlich.  

 

Bei den Gerichten müssen Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die den hohen Fallzahlen gerecht 

werden.  

 

Wir sprechen uns für eine Stärkung von (außer-)gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren aus, die 

nach ihrer Ausgestaltung nicht zu einer zusätzlichen Belastung der Gerichte führen dürfen. Dabei sollten 

natürlich entsprechende Standards für das Schuldenbereinigungsverfahren gelten.  

 

2. Einzelregelungen  

a) § 5 II InsO – neu – generelle Schriftlichkeit des Verfahrens  

Das Ersparen von separaten gerichtlichen Anordnungen zur Schriftlichkeit bei Kleinverfahren er-

scheint sinnvoll.  

b) § 114 InsO – neu – Verpfändung von Arbeitseinkommen  

Zukünftig soll der Gläubigervorrang (§ 114 Abs. 1 InsO) bei vor Insolvenzeintritt vereinbarten Ver-

gütungsabtretungen wegfallen, so dass pfändbare Bezüge während des gesamten Verfahrens 

zur Masse gezogen und für die Kostendeckung verwandt werden können.  

 

Mit Blick auf die ergangene Rechtsprechung, 

 

BGH, Urteil vom 26.06.2008 -  IX ZR 144/05 -, NJW-RR 2008, 1728, 

 

und den Grundsatz der Gleichbehandlung der Arbeitnehmergläubiger wird diese Absicht begrüßt. 

Es würde zwar Nachteile für die gesicherten und Vorteile für die ungesicherten Gläubiger brin-

gen. Durch die Änderung würden aber künftige rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Treu-
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händer/Verwalter und absonderungsberechtigten Gläubigern vermieden und die Gestaltung von 

Insolvenzplänen erleichtert werden.   

c) § 217 InsO – Planverfahren  

Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens die 

Verhandlungsbereitschaft aller Beteiligten steigt. Da keine Nachteile durch die Aufnahme dieses 

zusätzlichen Regulierungsinstruments ersichtlich sind, wird vorgeschlagen, ein Planverfahren 

auch im eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren zuzulassen.  

d) § 287a InsO – gerichtliche Eingangsentscheidung  

Eine Entscheidung des Gerichts über die Durchführung des Insolvenzverfahrens halten wir für 

entbehrlich. Die Rechte der Gläubiger könnten darüber hinaus effektiver gestaltet werden, wenn 

der Schuldner sich nicht nur – wie bislang gem. § 4a Abs. 1 Satz 3 InsO im Rahmen der Stun-

dungsbewilligung - zu einschlägigen Vorstrafen äußern müsste, sondern diese Erklärungen auch 

beim Insolvenzantrag abzugeben hätte.  

e) Änderungen in § 290 InsO - Versagungsgründe  

Die Ausweitung der Schriftlichkeit wird begrüßt, weil dies die Arbeit der Insolvenzrechtsanwälte 

erleichtert.  

f) § 292 InsO – neu – Wegfall des Motivationsrabatts / Verteilung an Gläubiger  

Die ergänzende Regelung, der zufolge die Verteilung an die Gläubiger nicht mehr in jedem Fall 

jährlich erfolgen muss, wird begrüßt. In der Praxis ist die Verteilung an die Gläubiger mit einem 

hohen Aufwand für die Treuhänder in der Restschuldbefreiungsphase verbunden.  

g) § 295 InsO – Erwerbsobliegenheit  

Der darin zum Ausdruck kommende Gedanke ist gut. Die tagtäglich mit der Bearbeitung von Ver-

braucherinsolvenzen befassten Kollegen schätzen es jedoch so ein, dass diese Regelung in der 

Praxis keine Relevanz erlangen wird.  
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h) § 300 InsO – neu - Verkürzung der Dauer der Restschuldbefreiung von derzeit sechs auf 

drei Jahre  

Der Gesetzentwurf führt für alle natürlichen Personen erstmals die Möglichkeit ein, die Dauer der 

Restschuldbefreiung von derzeit sechs Jahren auf drei Jahre zu verkürzen. Voraussetzung für 

diese Verkürzung soll sein, dass der Schuldner innerhalb dieses Zeitraums eine Mindestbefriedi-

gungsquote von 25 Prozent erfüllt. Zugleich hat der Schuldner wegen § 53 InsO vorab die bis 

dahin aufgelaufenen Kosten des Verfahrens zu berichtigen.  

 
Die lange Dauer der Wohlverhaltensphase soll bislang zu Folge gehabt haben, dass viele Betrof-

fene in die Schattenwirtschaft abglitten. Dies ist natürlich ein Effekt, der nicht gewollt sein kann.  

 
Mit den geplanten Regelungen soll erstmals ein Anreizsystem für Schuldner geschaffen werden, 

sich auch unter Einsatz überobligatorischer Anstrengungen, um eine Befriedigung ihrer Gläubiger 

zu bemühen. Dies erscheint auf jeden Fall sinnvoll.  

aa) § 300 Abs. 1 Nr. 2 InsO – neu - Kosten des Verfahrens  

Dass der Schuldner wenigstens die Verfahrenskosten bezahlt haben muss, um eine 

Verkürzung von sechs auf fünf Jahre zu erreichen, wird als sinnvoll erachtet. Der Ge-

setzgeber verspricht sich dadurch höhere Rückflüsse im Bereich der Kostenstundung 

durch das Justizministerium nach §§ 4a ff. InsO. Mit Blick auf den europäischen Stand 

könnte der Anwaltsverband es sich auch vorstellen, die allgemeine Laufzeit von sechs 

auf fünf Jahre zu verkürzen, mit der Option auf vier Jahre verkürzen zu können, wenn 

der Schuldner die Verfahrenskosten aufbringt. Eine Verkürzung auf drei Jahre sollte nur 

mit Zustimmung der Gläubiger möglich sein.  

bb) § 300 Abs. 1 Nr. 1 InsO – neu - Mindestbefriedigungsquote  

Zahlreiche Fachanwälte für Insolvenzrecht halten die Tilgungsquote von 25% der Ver-

bindlichkeiten für zu hoch, um von einer nennenswerten Anzahl von Schuldnern in der 

Praxis wirklich erreicht werden zu können. Aus Sicht der Schuldnerberatung wären eher 

fünf Prozent angemessen. Eine derart geringe Quote wäre jedoch für Gläubiger gerade-

zu provokativ, auch wenn diese eher der Realität entspricht als die jetzt vorgeschlage-

nen 25 Prozent.  
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i) § 302 InsO – Herausnahme von Unterhalts- und Steuerforderungen  

Die geplante Ausweitung der ausgenommenen Forderungen auf Ansprüche wegen Steuerhinter-

ziehung sehen wir eher kritisch. Der Katalog von der Restschuldbefreiung ausgenommener For-

derungen sollte restriktiv gehandhabt werden, um eine Aufweichung der Restschuldbefreiung zu 

verhindern. § 370 AO ist kein Schutzgesetz i. S. d. § 823 BGB, so dass die Forderung aus einer 

Steuerhinterziehung bislang mit guten Gründen von der Restschuldbefreiung erfasst wird.  

 

Auch die Aufnahme der Unterhaltsrückstände, die nicht schon durch § 170 StGB als deliktisch 

privilegiert sind, lässt die Tendenz erkennen, zugunsten staatlicher Gläubiger – hier der Unter-

haltsvorschusskassen und Sozialämter - Privilegien zu schaffen, die zu Lasten einer umfassen-

den Restschuldbefreiung und der mit ihr verbundenen Chance zum wirtschaftlichen Neuanfang 

gehen.  

j) Art. 3 - Änderung des Rechtspflegergesetzes - § 18 RpflG  

Die funktionelle Zuständigkeit für das gesamte Verbraucherinsolvenzverfahren (Eröffnungsent-

scheidung und Entscheidung über Versagensgründe) und das Restschuldbefreiungsverfahren 

soll auf den Rechtspfleger übertragen werden. Der Richter soll die Möglichkeit haben, das Ver-

fahren an sich zu ziehen.  

 

Diese derzeit geplante Regelung sehen wir kritisch. Zum einen befürchtet der Anwaltsverband – 

neben möglichen verfassungsrechtlichen Verstößen – einen Qualitätsverlust, weil immer weniger 

Richter im Insolvenzrecht tätig würden. 

  

Zum anderen sollte in Verfahren über die Versagung der Restschuldbefreiung die richterliche Zu-

ständigkeit gewahrt bleiben. Es handelt sich hier um oft komplexe, kontradiktorisch geführte Ver-

fahren, die auch von schwierigen Beweis– bzw. Beweislastfragen geprägt sind. Der Bundesge-

richtshof hat hier umfangreiches „case law“ entwickelt, das zu beherrschen wäre.  

k) Art. 4 / Art. 9 – Beratungshilfe  

Es entsteht der Eindruck, der Gesetzgeber wolle zwar die hohe und oft gelobte Qualität der an-

waltlichen Schuldnerberatung erhalten, sie aber offenbar nicht vergüten. Die Festlegung des Be-

ratungshilfesatzes auf 60,00 € für  

 
• die Vorbereitung des Verfahrens, 
• die Überprüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse und  
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• das Ausstellen einer Bescheinigung über das Scheitern  
 
ist in keiner Weise akzeptabel und bedeutet eine Herabwürdigung anwaltlicher Arbeit. Tatsäch-

lich unterscheidet sich die Tätigkeit der anwaltlichen Schuldnerberatung zur Überprüfung der Sa-

nierungsfähigkeit und Vorbereitung auf das Verfahren, die mit der Ausstellung einer Aussichtslo-

sigkeitsbescheinigung endet, nicht wesentlich von der Tätigkeit, die mit einem außergerichtlichen 

Einigungsversuch endet. Insofern kann sich auch die Vergütung nicht wesentlich unterscheiden. 

Gegenüber den üblichen Sätzen für die Durchführung des außergerichtlichen Einigungsversuchs 

ist allenfalls ein Abschlag von 10% angemessen. Die vorgesehenen 60,00 € sind keinesfalls eine 

angemessene Vergütung. Der Gesetzgeber sollte zudem klarstellen, dass der Schuldner die freie 

Wahl zwischen von Beratungshilfe getragener anwaltlicher Schuldnerberatung und der Schuld-

nerberatung durch öffentlich geförderte geeignete Stellen hat. Nur so lässt sich ein ausreichen-

des Beratungskontingent sicherstellen.  

l) Art. 6 – Änderung der insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung  

Bei dem in § 3 Abs. 2 Buchst. e InsVV eingeführten neuen Vergütungsminderungstatbestand ist 

unserer Ansicht nach zu beachten, dass er sich denkgesetzlich zwingend nicht auf Einzelfällen 

beschränkt, sondern als generelle Minderung auswirkt. Eine solche lehnen wir ab. Der Minde-

rungstatbestand wird mit der Änderung des § 5 Abs. 2 InsO und der mit ihr angeblich einherge-

henden „Erleichterung für die Verfahrensabwicklung“ begründet. In der Begründung zum geän-

derten § 5 Abs. 2 InsO wird allerdings zutreffend ausgeführt, dass bereits jetzt die Kleininsol-

venzverfahren „ganz überwiegend schriftlich durchgeführt werden“. Die behauptete „Erleichte-

rung für die Verfahrensabwicklung“ für die bestellten Verwalter bringen deshalb weder der geän-

derte § 5 Abs. 2 InsO noch andere Vorschriften des vorliegenden Gesetzentwurfes mit sich, weil 

sie lediglich die bestehende Praxis abbilden. Da eine Minderung der Regel-Verwaltervergütung 

ohnehin nur im Falle des Vorhandenseins von Masse denkbar ist, sind berechtigte Fälle des Zu-

rückbleibens hinter der Regelvergütung bereits mit dem bestehenden Minderungstatbestand des 

§ 3 Abs. 2 Buchst. d InsVV erfasst.  

 

Die Anhebung der Mindestvergütung in allen Insolvenzverfahren auf 1.000 € ist angesichts der 

Vereinheitlichung der Verfahren (Abschaffung der §§ 312 bis 314 InsO) zwingend. Der Anwalts-

verband begrüßt diese Änderung ausdrücklich. Auf Grund der Absenkung der Mindestvergütung 

auf 800 € in Fällen, in denen eine geeignete Stelle die Eröffnungsunterlagen erstellt hat (bislang 

„Verbraucherinsolvenzverfahren“), ergeben sich allerdings trotz der zusätzlichen Aufgaben nahe-

zu keine nennenswerten wirtschaftlichen Vorteile für den Verwalter. Da die Staffelerhöhungen 

des § 2 Abs. 2 Satz 2 InsVV im Vergleich zum bisher geltenden § 13 Abs. 1 Satz 3 InsVV später 

einsetzen, ergeben sich lediglich folgende Änderungen:  
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Bis 5 Gläubiger:   Diese Verfahren kommen kaum vor  
6 bis 10 Gläubiger:  800,00 € statt 750,00 € 
11 bis 15 Gläubiger:  950,00 € statt 900,00 € 
16 bis 20 Gläubiger:  1.050,00 € statt 1.000,00 € 
 

Die Mindestmehrvergütung von in der Regel 50 € pro Verfahren gleicht den erweiterten Aufga-

benbereich des Verwalters durch den Wegfall speziell des § 313 InsO nur unzureichend aus. Wir 

sprechen uns daher dafür aus, die Mindestvergütung einheitlich auf 1.000 € festzulegen.  

m) Art. 12 – Inkrafttreten  

Der Gesetzentwurf sieht vor, das die Änderungen zu Artikel 1 wegen erheblicher Änderungen der 

Verfahrensabläufe erst 6 Monate nach Verkündung in Kraft treten. Die Artikel 2 und 5 sollen hin-

gegen zum 01.01.2013 in Kraft treten. Hier sollte geprüft werden, ob die - ausdrücklich begrüßte - 

Änderung in § 300 Abs. 1 Ziff. 2 InsO (d. h. die Verkürzung der Abtretungslaufzeit auf fünf Jahre 

bei Begleichung der Verfahrenskosten durch den Schuldner) nicht abweichend vom Entwurf be-

reits mit der Verabschiedung des Gesetzes in Kraft treten sollte. Des Weiteren regen wir an zu 

prüfen, diese Änderung auch auf solche Verfahren anzuwenden, die bei Inkrafttreten dieser Re-

gelung bereits eröffnet sind. Die Anwendung dieser Teilvorschrift erscheint uns auch ohne Über-

gangsfrist in laufenden Verfahren ohne weiteres kurzfristig umsetzbar. Die sofortige, umfassende 

Anwendung könnte positive und entlastende Wirkung für die Länderhaushalte, die Gerichte, die 

Treuhänder und die Schuldner umgehend entfalten. Eine Geltung auch für laufende Verfahren 

würde zum einen Ungleichbehandlungen in der Übergangsphase verhindern, und zum anderen 

vor allem sofort den positiven Anreizeffekt auslösen, der hilft, die durch die Verfahrenskosten-

stundung belasteten öffentlichen Kassen zu entlasten.  

 

Für etwaige Rückfragen oder auch Gespräche stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollten im Laufe 

des Gesetzgebungsverfahrens die Entwürfe geändert werden und/oder eine Anhörung durchgeführt werden, bitten 

wir um eine Unterrichtung und die Gelegenheit zur Äußerung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Peter Kothe  
Präsident  


